
arl Rébner SJ
Dıie Freiheit theologischer Forschung der Kırche

Wenn iıch hier über Freiheit VO  3 Forschung un Lehre in der katholischen Theologie
sprechen sollt, dann müßte iıch 1LUFr verhältnismäßig kurz autf dıe prinzipielle Seite dieser
rage eingehen und dann das Problem erläutern durch einıge konkrete Ereijgnisse in
der heutigen katholischen Kiırche, nämlich durch die Erklärung vieler katholischer Theo-
logen dieser Frage, die 12 1968 in der Presse veröftentlicht und gleichzeitig
in Rom dem Staatssekretariat des Papstes übergeben wurde, und durch die Ernennung
einer internationalen Theologen-Kommission für die römische Glaubenskongregation
durch Paul VI

Da{iß eın Mensch das unveräiäußerliche echt autf seıne Überzeugung hat, da{f(ß nıemand
MIt Gewalt zZUr Annahme einer bestimmten Überzeugung oder eines bestimmten lau-
bens CZWUNZCH werden darf, da{ß 1n diesem allzgemeınen Sınn Lehre und Forschung
treı seıin müussen, das 1St dıe Überzeugung der heutigen Menschheit, auch WEeNnNn 1n der
Praxıs des Lebens 1Ur oft dieses Prinzıp verstoßen wird, se1l durch dıe
iıdeologische Tyranneı elnes totalıtiären Regimes, se1 mißbräuchlicher Berufung
autf jene Grenzen, die die Freiheit eıner öftentlichen Meinungsäußerung 1mM Gemeinwohl
findet Das Prinzıp 1St grundsätzlıch auch in der katholischen Kiırche 1NeTr-

kannt, und WAar nıcht blofß als ein Prinzıp eiıner demokratischen Mentalıtät VO  3 heute,
sondern als e1n solches, das Aus dem Wesen des qOQhristlichen Glaubens selber erfließßt, da
dieser LLULr Glaube sein kann, wenn treı 1St.

Damıt sınd aber dıe eigentlichen Probleme der Freiheit der theologischen Forschung
und Lehre 1n der katholischen Kirche noch Zar nıcht erührt. Das eigentliche Problem
entsteht SErSu wWenNn INa das eben formulierte Prinzıp MmMI1t der Tatsache konfrontiert,
daß diıe katholische Kirche die Gemeinschaft eines einen Bekenntnisses 1St und sein will,
dessen Inhalt ın dieser Gemeinschaft authentisch und die Glieder dieser Gemeinschaft
verpflichtend durch jene Institution vorgetragen wiırd, dıe WIr in der katholischen
Kirche das Lehramt des Papstes und des Gesamtepiskopats eCNNeEeN.: Die Allgemein-
gültigkeit des ZUEerst gENANNTEN Rechts auf Gew1ssens- und Meinungsfreiheit ordert
gewiß, daß die Kirche in ihrem Führungsgrem1ium keine Zwangsmaßnahmen
den ergreift, der ıne VO  3 der autoritatıv vorgetragenen Lehre der Kirche abweichende
Meınung hegt oder vortragt; aber andererseıits implizieren Möglichkeit und Recht einer
Gesinnungsgemeinschaft auch das Recht, eın Mitglied einer solchen Gemeinschaft AUuUSs
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ıhr auszuschließen, wenn ein sölches Mitglied in einer fundamentalen Weıse die
Prinzıpien verstößt und ZWAar auch 1n einem theoretischen Dissens die VO  w} dieser
Gemeinschaft oder Gesellschaft als für sich selbst konstitutiv betrachtet werden.

Eın solches echt des Ausschlusses eınes Miıtglieds AUS einer solchen Gesellschaft mu(ßß
einer Gesellschaft, diıe durch die treıe Zustimmung ıhrer Miıtglieder konstituilert wırd, selbst-
verständlich zugebilligt werden. Sonst ware der Begriff einer freijen Gesinnungsgemein-
schaft, die sich als solche auch vesellschaftlıch institutionalisieren kann, VO  3 vornherein ab-
surd. Eın solcher Ausschlufß ware in einer Gesellschaft, der Ina  3 unweigerlıch angehören
muß, un eın humanes Daseın besitzen, eın Unrecht den Ausgeschlossenen und
ıneVerletzung seiner Gewissenstreiheit. Der Ausschlufß aber AUS einer freien Gesinnungs-
gemeinschaft, der 1Ur ratıfiziert, w 4S der Ausgeschlossene durch seinen fundamentalen
Dissens selbst und frei geschaffen hat, 1St keine Verletzung seiner Gew1issens- und
Meıinungsfreiheit. Gerade 1n einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft Ppro-
faner Art soll Ja solche Gesinnungsgemeinschaften geben, Parteıien, tormelle Gruppen
UuSW., und ede VO  3 ihnen billigt sich das selbstverständliche Recht Z eın Mitglied
gCcnh „parteischädigenden“ Verhaltens auszuschließen, sıch als Gemeinschaft VO: einer
bestimmten Ansıcht eines Miıtglieds diıstanzıeren USW.

Wenn sıch daher die katholische Kirche als ıne freie Glaubensgemeinschaft das echt
zubilligt, eın „Programm“, eine Lehre haben, die für S1e und für die Zugehörigkeit

ihr konstitutiv ISt, und wenn S1e darum sıch vVon einer VO  3 dieser Lehre abweichenden
Meınung distanziert und deren Vertreter Umständen als nıcht mehr iıhr gehörig
erklärt, dann 1St dies keine Verletzung des Prinzıps, VO  3 dem WIr AauS  Cn sind,
und wıderspricht auch nıcht dem Sınn und Selbstverständnis der profanen emokrati-
schen Gesellschaft als solcher. Dasselbe gilt natürlıch auch dann, wenn die Kirche be-
stimmte Organe hat, WwW1e€e 7 A die römische Glaubenskongregation, die als rgan des
eigentlichen Lehramts des Papstes und des Gesamtepiskopats darüber wacht, dafß das
ine Bekenntnis, das für die Kirche konstitutiv ISt; nıcht verletzt wırd durch öftentlich
vorgetragene Meınungen VO einzelnen Mitgliedern der Kirche, die dıese Meınung als
mi1t dem Bekenntnis der Kırche vereinbar oder Ö:  d als richtige Interpretation dieses
Bekenntnisses vortragen.

Was das grundsätzlıche Verhältnis der Kıiırche in ıhren instıtutionellen Organen
den miıt ihrem Bekenntnis unvereinbaren Meıinungen und deren Vertretern angeht,

annn eigentlich Katholiken keine Meınungsverschiedenheit bestehen; INan

könnte diesbezüglich höchstens noch fragen, W as geschähe und WI1e die Möglıchkeit oder
Unmöglichkeit theologisch interpretieren seı1en, dafß ıne Mayorität iın der Kirche
diese Kiırche in iıhrer Lehre radıkal umınterpretieren und umfunktionieren würde, also
ein „Dogma oder dıe eugnung eines bisherigen Dogmas proklamieren und
einem bisherigen ogma widersprechen würde. Auf diese rage kann hier nıcht e1InN-

werden, obwohl S1e einer gewiıssen Aktualität nıcht entbehrt.
ber auch mit diıesem Grundsätzlichen siınd WIr ımmer noch nıcht der konkreten

Frage diesem Thema 1n der katholischen Kirche VO  3 heute angelangt. ine grund-
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sätzlıch gegebene Aufgabe und Verfahrensweise ann in der Kirche schlecht erfüllt,
schlecht angewendet werden. Der Gebrauch annn durch Mißbrauch entstellt werden.
Der Mißbrauch hebt den Gebrauch nıcht auf; aber mu{fß ımmer wieder Neu gefragt
werden, WwW1e der Mißbrauch verhindert werden kann, welche Institutionalismen her-
ausgebildet werden können, dıe Mißbrauch eın Hındernis bılden. Es kann natuüur-
lıch VO  - nıemand ernsthaft bestritten werden, daß im Lauf der Kirchengeschichte durch
Papste und Bischöfe, durch das Heilige Offizium und andere römiısche Instanzen bei
der Wahrung des orthodoxen Glaubensbekenntnisses der Kirche immer wieder schwere
Mißgrifte geschehen sind. Diese mögen teilweise erklären sein durch dıe unvermeıd-
ıche Langsamkeit eiınes kollektiven Denkprozesses; aber vieles hätte gewiıß vermieden
werden können durch größere Geistesweıte bei den kirchlichen Instanzen, durch Be-
kämpfung einer paternalistischen Mentalıität, die nıcht gewillt 1St, den theologischen
Forscher MIt seiınen Problemen ernsthaft anzuhören, durch Einrichtung VO  >; nstıtu-
tionen, dıe ZUuUr Wahrheitsfindung in komplizierteren Verhältnissen notwendig se1n
können.

Man kann auch nıcht leugnen, dafß auch in der nachkonziliaren eıt Fälle <x1Dt, die
den unvoreingenommenen Beobachter daran zweıteln lassen, ob dabei aller Respekt
gegenüber dem in Verdacht der Unorthodoxie geratenen Theologen, alle Genauigkeit
und Unparteıilichkeit 1n der Wahrheitsfindung, alle Vorsicht und Geduld Werk
d  N, die berechtigte Freiheit der Forschung und Lehre eines einzelnen Theologen
oder einer Theologengruppe vereinen miıt der ebenso pflichtmäßigen Wahrung
des christlichen Glaubens durch das Lehramt der Kırche Bekannt gewordene Fälle
wWwW1e die VO  - Schillebeeckx (den ıch iın Rom verteidigen konnte), von Küng, dessen Fall“
in Rom noch nıcht erledigt seın scheint, VO Holländischen Katechismus,
dessen Behandlung ın Rom seine Vertasser csehr deutlich Einspruch erhoben haben, VO  -

Illıch, dessen Behandlung durch einen Vertreter der Glaubenskongregation ın jüngster
elit Aufsehen erregt hat, VO  - Don Mazzı und seiınem kleinen Katechismus, lassen den
Verdacht aufsteigen, da{fß auch in der nachkonziliaren Kirche bei der S1| berech-
tigten Wahrung des Inhalts und der Einheit des Bekenntnisses Fehler unterlaufen,
die vermijeden werden könnten und dıe die berechtigte Freiheit der Forschung und .derLehre des einzelnen Theologen ungerecht beeinträchtigen.

Dıie Theologenerklärung VO Dezember 1968

In diesen Zusammenhang fügen sıch Wwel Ereignisse ARIN dem etzten halben Jahr ein,
auf die ıch ein wenig niäher eingehen möchte. meıne, wI1ie schon ZESART, die Erklä-
rIung eiıner Gruppe VO:  3 Theologen, die hauptsächlich dem Diırektorium der Internatıo-
nalen Zeitschrift für Theologie „Concilium“ angehören, VO: 1968 und die
Errichtung einer Theologischen Kommıissıon durch Paul VI DF 1969
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Zunächst se1i MI1r erlaubt, einıge Bemerkungen Vvo  en ZUur Entstehung und um

Inhalrt dieser Erklärung VO Dezember etzten Jahres. Eın erster Entschluß, ine solche
Erklärung entwerten und datür dıe Zustimmung einer möglıichst großen Zahl VO  3

Theologen gewıinnen, wurde ın Parıs Oktober 1968 bei einer kleinen Be-
sprechung der Theologen gefaßt, die der „Stiftung Concılıum“ angehören, VO  .

Congar, Schillebeeckx, Küung und mır (zusammen mMi1t den beiden Generalsekretären
der Zentralredaktion VO  - „Concılium“ 1n Nıjmegen, Micklinghoff und Peters) Der
Grund dieses Plans lıegt 1n den Beobachtungen, VO  = denen iıch schon gesprochen habe
Küung übernahm C5S, mMit Hılte einiger seıiıner Kollegen 1n der Theologischen Fakultät VO  ;

Tübingen einen ersten Entwurf dieser Erklärung abzufassen. Dieser Entwurf wurde
dann VO  - Schillebeeckx, Congar und mM1r überprüft und schließlich eın Text erstellt,
der die Zustimmung dieser vier fand Der ursprüngliche ext WAar deutsch. Es 1St durch-
Aaus möglıch, daß die Übersetzungen 1NS Französische und Englische ein1ıgen Stellen
nıcht Sanz geglückt sınd und Anlafß MifSverständnissen gegeben haben Der fertige
ext dieser vier wurde durch das Generalsekretariat VO  3 „Concilium“ miıt der Bıtte

ıhre Zustimmung den Direktionsmitgliedern VO  } „Concilium“ 1n Nıjmegen nNntier-
breitet und VO  ; Küng auch on noch einigen iıhm bekannten Theologen mMi1t der Bıtte

ihre Unterschrift mitgeteilt.
S50 entstand eın Dokument, das 39 Unterschriften VO  - bekannten Theologen Aaus der

anzecn Welt tragt. Es siınd also diesen nıcht LUr Direktionsmitglieder VO  -

A‚Concıium®, sondern auch schon solche, die dieser Zeitschrif} nıcht angehören, W1e D

der Dogmatiker Ratzınger, der Kxeget Vögtle und andere. Dieses Dokument sollte VO  $

vornherein nıcht ıne Erklärung der Zeitschrift „Concılıum“ als solcher se1n, wWenn

auch der Plan dafür VO  =) Mitgliedern dieser Zeitschrift gefaßt wurde. rsprüng-
lıch estand die Absicht, das VO  - den Direktoren VO  - „Concilium“ unterzei  nete
Dokument noch möglıchst vielen Theologen 1n der anzen Welt unterbreiten un
deren Zustimmung durch Unterschrift erbitten, bevor 1N der Presse veröftentlicht
und gleichzeitig oder Sanz urz dem Staatssekretariat des Papstes übergeben
werden sollte. Aus Gründen, die hier unınteressant sind, und VOL allem 1n dem Be-
mühen verhindern, da Rom ErSt AaUuSs der Presse oder AaUuUSs inkompetenten Quellen
VO  ; dieser Sache erfahre, wurde das Dokument schon 1m Dezember, also noch VOTL

einer großen Unterschriftensammlung, dem Staatssekretariat übermuittelt und der inter-
nationalen Presse ZUuUr Verfügung gestellt, daß darın 12 1968 publik wurde.
Dıie Reaktion daraut WAal, W1e Wal, nıcht einheitlich. Man wırd ohl

können, daß das Dokument 1n der großen Oftentlichkeit auf Zustimmung 1mM
weıtesten Mal stiefß, W1e sıch AUusSs der noch berichtenden weıteren Sammlung VO  -

Unterschriften erg1ıbt.
Das Dokument tand aber auch Wiıderspruch. Das Päpstliche Staatssekretariat be-

klagte sich, da{fß dıe Erklärung erst bekommen habe, nachdem schon durch 1e
Presse davon ertahren hatte. Kardinalstaatssekretär Cicognanı erklärte, selbst dann,
wenn die Langsamkeit der iıtalienischen OsSst der Verzögerung Schuld truge, hätte
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INa  - das Dokument Rom unterbreiten müussen, dafß die römischen Stellen lesen,
studieren und darauf hätten nNntworten können, bevor 1n der Presse publiziert WAar.
In äahnlicher Weıse reagıierte der „Usservatore Romano“. Auch Jean Danielou, der VOT
kurzem Kardınal geworden 1St, distanzierte sıch VO  } diesem Dokument mit einer Er-
klärung 1n Aa Cro1x“ VO 1969 Sein Protest äuft eigentliıch 1Ur auf die est-
stellung hinaus, da die Freiheit der theologischen Forschung 1n der Kırche ihre Aus der
Natur der Sache kommenden inneren Grenzen habe, W as nıemand bestreıitet, und auf
die Behauptung, iın der Gegenwart se1 nırgends eine Beeinträchtigung der theologischen
Freiheit durch das Amt 1n der Kırche entdecken; die Erklärung der Theologen se1i
ein Versuch ZUr Eınschüchterung der Hierarchie, S1e ihrer Pflicht der Wachsam-
keıt hindern, ındem INa  - S1€e als repressiv verdächtige. ıne ÜAhnliche Erklärung gab
auch der Freiburger Theologieprofessor Adolf Kolping 1ab

Zur Erklärung Danielous möchte ıch 1LUFr N, da{fß für Uuns, die Verfasser der
Erklärung, ıne beleidigende Unterstellung ISt, WIr hätten die Absicht gehabt, die
Hıerarchie bei der berechtigten Erfüllung ıhrer Aufgaben einzuschüchtern. iıne solche
Unterstellung 1st schon deswegen absurd, weıl iın der gENANNTEN Erklärung das leg1-
time Recht des kirchlichen Lehramts ausdrücklich anerkannt wiırd. Es 1St hier nıcht der
Platz, autf die Erklärungen einzugehen, die Danielou als Kardınal 1m Maı dıeses Jahres

die Orthodoxie der Zeıitschrift „Concılıum“ abgegeben hat möchte NUur

bemerken, dafß „Concıiliıum“ nıe bestritten hat, dafß die Kirche Umständen das
echt und die Pflicht hat, wirkliche Häresiıen ausdrücklich verwerten. Es fragt
sıch NUT, solche finden sınd.

Miıt der Eersten Veröftentlichung 1M Dezember 1968 WTr das Unternehmen jedoch
nıcht eendet. Man sandte diese Erklärung allgemeın die Fachtheologen ın der
Welt mMI1t der Bıtte ıhre Unterschrift. Anfang Aprıl dieses Jahres hatten 1360
Fachtheologen AUS 53 Ländern die Erklärung unterzeichnet. Diese Liste wurde über das
Staatssekretariat 18 1969 dem apst unterbreitet. Natürlich gibt auch Theo-
logen über dıe oben schon gENANNTEN hinaus, die die Unterzeichnung der Erklärung
abgelehnt haben ber INa  - darf doch ohl ZCN, da{fß die Lıiste der Unterzeichner
einen sehr großen Teıl, Ja vielleicht die Majyorıtät der eigentlıchen Fachtheologen in
der katholischen Welt umtaßt. Wenn ıch recht unterrichtet bın, haben Protfessoren der
Gregoriana iın Rom 1in Jüngster elit einen ühnlichen Briet den Papst gerichtet.
Haben sıch AUus verständlichen Gründen viele in Rom tätıge Theologieprofessoren
Zurückhaltung auferlegt und HSC Erklärung nıcht unterzeichnet, findet sıch doch
ine nıcht erınge Zahl VO  3 römischen Protessoren bei den Unterzeichnern, und der
Brief der Protfessoren der Gregoriana beweist ebenfalls, dafß INa  ; auch in Rom Theo-
logen findet, diıe über die sachliche Rıchtigkeit und die Opportunıität dieser Erklärung
MIt u1l5s einer Meınung sind. Die einzıge römische Reaktion oftizıöser Art,; die mM1r
ekannt geworden 1St, habe ıch schon erwähnt. ylaube nıcht, da{fß das oftizielle Rom
schon aut dıe Vorlage der Liste der 1360 Theologen ge  et hat, außer durch die
Bestätigung des Staatssekretariats VO dı daß die eingeschickte Liste dem apst
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unterbreitet worden 1St. Das mu(ß nicht notwendig einen Mißerfolg der Erklärung
bedeuten. Man kann Ja auch auf iıne freundliche Mahnung zunächst indıgniert
schweıgen und S1€Ee dann doch Zanz oder teilweise befolgen, ohne zuzugeben, daß mMa  e}

diesem Schritt auch durch ine solche Mahnung veranlafßrt wurde. Auch in unserem

Fall kommt 1LULC aut die Sache selber
Was 1U  - den SgCNAUCICNH Inhalt dieser Erklärung angeht, 1st 7zunächst aACH,

daß diıe Erklärung Recht und Pflicht des kirchlichen Lehramts un! den kirchlichen Cha-
rakter der Theologie anerkennt. „Wır bejahen MIt Überzeugung eın Lehramt des
Papstes und der Bischöfe, das dem Wort Gottes 1m Dienst der Kirche un: ihrer
Verkündigung steht.“ Es fällt mM1r auf, dafß InNan in Kom und bei den Gegnern dieser
Erklärung auffällig wen1g Notiz nımmt VO  - dieser ausdrücklich erklärten Kirchlichkeit
der Theologie und somıiıt der Haltung dieser Theologen. Man ann natürlich SCH,
daß ine solche Haltung für einen katholischen Theologen selbstverständlich sel1 Das
1St richtig. Aber, WEeNnNn in  - die heutige Allergie den gvebildeten Katholiken
das Amt in der Kiırche und VOTr allem Rom kennt, sollte INan doch nıcht einfach
für ine quantıte negligeable halten, da{fß 1360 Theologen ausdrücklich und SÖfftentlich
ıhre katholische Überzeugung VO Lehramt in der Kirche aussprechen und Sascnh, daß
s1e durchaus iıcht bestreiten, daß die römische Kongregatıon für die Glaubenslehre
das echt hat, ın theologische Sachfragen einzugreifen und gegebenen Umständen

erklären, da{fß die Lehre eines bestimmten Theologen dem wirklich verpflichtenden
Bekenntnis der Kirche eindeutig widerspricht und weıte Kreise 1m Glauben gefährdet,
un daß eine solche Erklärung für den katholischen Theologen iıne Verbindlichkeit
hat, die natürlich ach allgemeiner Lehre 1n der katholischen Kirche selbst wieder
verschiedene Grade haben kann.

Natürlich 1sSt diese ausdrückliche Anerkennung der Kompetenz des Lehramts nıcht
der eigentliche Skopus der Erklärung. Dieser besteht 1n der orge, dafß die legitıme
Freiheit der theologischen Forschung und Lehre, die für ine gesunde Entwicklung der
Theologie notwendig 1St, auch nach dem Konzil nıcht genügend gewahrt werde, sondern
durch adminiıstrative Maßnahmen und Sanktionen behindert werde, un: besteht VOTL

allem 1n dem Wunsch, konkrete, konstruktive Vorschläge machen, deren Befolgung
die Gefahren für die Freiheit der theologischen Forschung zurückhält. Natürlich bleibt

ine ZEW1SSE Ermessensfrage, Ww1e orofß die Gefahr tür die theologische Freiheit in
der nachkonziliaren Kırche 1St. Zu leugnen, dafß ıne solche Gefahr bestehen annn und
schon oft gegeben WAarl, ware iıne kindliche Illusion. Daß Mißgriffe auch csehr schwer-
wiegender Art durch das Amt in der Kırche 1n der Vergangenheit vorgekommen sınd,
hat das Konzil ausdrücklich erklärt. Es ware darum töricht meınen, solche Gefahren
könnten nach dem Konzıl nıcht mehr auttreten. Die „Fälle“, die WIr eingangs CI-

wähnten, zeıgen, dafß ine solche Gefahr auch jetzt noch besteht. Wer S1e für gering
häalt, W as 1emandem ver Boten 1St, braucht Ja auch über die Warnung VOT dieser Gefahr
nıcht ungehalten se1in. Man nımmt auch [0)88 niemandem übel, wenn allzu
angstlich VOT Getfahren ISt.
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Das Wichtigste dieser Erklärung sınd aber die konkreten Vorschläge. Wır greifen

1Ur ein1ges beispielhalber heraus. Getordert wiırd ıne noch weıtergehende Internatio-
nalisierung der römischen Kurijalbehörden, besonders der Kongregatıon für die Jau-
benslehre, dafß diese in ihrer personellen Zusammensetzung auch die legitime Vielfalt
heutiger theologischer Schulen und Mentalitäten widerspiegeln. Für die Mitglieder
der Glaubenskongregation wırd ine Altersgrenze VO  3 75 Jahren gefordert. Ihre Kon-
sultoren sollen NUur ausgewlesene und allgemein anerkannte Fachleute se1in. Die For-
derung der etzten Bischofssynode nach einer internationalen Theologenkommission
für die Glaubenskongregation wiıird wiıederholt. Dıie Kompetenzen der Glaubenskon-
gregatıon und der theologischen Kommıissionen bei den verschiedenen Bischofskon-
ferenzen sollen gyegenselt1g NAau abgegrenzt werden. Es wırd dann VOTr allem 1ne
klare und auch publizierte Verfahrensordnung gefordert, die Paul VE 1965
versprochen hat, die aber immer noch nıcht erschienen ist, ıne Verfahrensordnung,
die das Vorgehen der Glaubenskongregation bei der Beanstandung der Lehre eines
einzelnen Theologen regelt. Die Kompetenz der Glaubenskongregation ol dabe;j aut
theologische Sachfragen begrenzt se1n, während tür eın persönliche Angelegenheiten
UUr der Rechtsweg in rage kommen soll, ıne Unterscheidung, die Z.. im Fall
Illich oftenbar nıcht eachtet worden 1St.

Für diese Verfahrensordnung, dıe auch 1n das NECUEC Kırchenrecht aufgenommen WEeTLr-

den ollte, werden 1Ns einzelne gehende Wünsche angemeldet, die ZU: Teil
eın Echo wen1g erfreulicher Erfahrungen M1t dem Heıiligen Offizium sind. Die authen-
tischen Veröfftentlichungen des Autors in der Originalsprache mussen dıe Basıs einer
solchen Lehrbeanstandung se1in, nıcht aber unautorisierte Berichte und Übersetzungen.
Von Anfang muß eın amtlicher Verteidiger des Angeklagten ZUSCZOSCN werden.
lle Akten des Verfahrens mussen dem Angeklagten mitgeteilt werden; nımmt
diesem Materı1al schriftlich Stellung. Befriedigt diese Stellungnahme die Glaubenskon-
gregatiıon nıcht, sınd über diıe strıttiıgen Fragen Fachgutachten VON wWwel oder mehr
anerkannten Theologen einzuholen, VO  3 denen wenı1gstens dıe Hiälfe der angeklagte
Theologe selber bestimmen kann. Wenn danach 1ne persönliche Aussprache VO  w der
Glaubenskongregation für notwendig gehalten wird, mussen dem angeklagten Theo-
logen die Namen der Gesprächspartner, das Thema des Gesprächs und die vorausgehen-
den Gutachten und sonstigen Aktenstücke rechtzeitig mitgeteilt werden. Das Gespräch
wırd nicht geheim gehalten. Eın VO  e} allen Teilnehmern unterzel:  netes Protokoll wiırd
angefertigt. Der Theologe kann diesem Gespräch, das in seiner Muttersprache
tühren IS einen anderen Fachmann seiner Unterstützung mitbringen. Wenn auch
nach diıesem Gespräch die Glaubenskongregation Z Überzeugung kommt, daß die
beanstandete Lehre dem wirklich verpflichtenden Bekenntnis der Kirche eindeutig
wiıderspricht, soll die Glaubenskongregation dieses Urteil mit einer Begründung
veröffentlichen. In der Regel sollen aber Maßnahmen administratıver Art
Autoren oder Verlage, Entfernung Aaus dem Lehramt oder wirtschaftlich
schädigende Verbote eines Buches, als nutzlos oder Sal schädlich unterlassen werden.
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Das sınd die wichtigsten Einzelforderungen, die ohl keines weıteren Kommentars
mehr bedürten. Ich bın überzeugt, dafß diese Forderungen sich durchsetzen werden, weıl
S1ie für N> eıit eintfach selbstverständlich sind, selbst, WE S1e früher für ıne
paternalistische Mentalıtät nıcht o P

Die internatiıonale Theologenkommission

iıne Forderung dieser Erklärung ISt unterdessen schon erfüllt worden. Am Aprıil
1969 hat apst Paul VI 1ine internationale Theologenkommission bei der römischen
Glaubenskongregation errichtet. Auch die Namen der ernannten Theologen sınd bereits
veröftentlicht worden. Diese Kommıissıon hat ine „Ordnung“ „ad experiımentum“.
berichte die wichtigsten Bestimmungen daraus.

Diese Kommuissıon 1St als Hıltfe der Glaubenskongregation 1ın Fragen VO  e} yrößerer
Bedeutung gedacht. Ihr Vorsitzender 1St darum auch der Prätekt der Glaubenskon-
gregation, der bei den Sıtzungen den Vorsıitz führt, aber auch einen anderen Kardinal
der Glaubenskongregation delegieren ann. Dıie Kommuissıon esteht Aaus höchstens
dreißig Miıtgliedern, die durch den apst nach vorheriger Konsultation der Bischofs-
konferenzen ernNannt werden. Die Theologen sollen AB den verschiedenen theologischen
Schulen und Natıonen MMM werden und sollen hervorragen durch theologische
Wissenschaft und durch TIreue gegenüber dem Lehramt der Kirche Dıiıe Amtszeıt eınes
Kommissıionsmitglıeds 1St auf füntf Jahre begrenzt, kann aber verlängert werden. iıne
Plenarsıtzung der Kommuissıon soll wenıgstens einmal 1im Jahr stattfinden, kann aber
auch häufiger einberufen werden. Unterkommissionen sınd möglıich, ebenso schriftliche
Konsultation der Mitglieder der Kommuissıon durch die Glaubenskongregation. Was
VO  3 der Kommiuissıon behandelt wiırd, entscheidet 1n etzter nNnstanz dıe Glaubenskon-
gregation; Anträge für die Tagesordnung können jedoch auch VO  —$ der Kommuissıon
un: einzelnen iıhrer Mitglieder eingebracht werden. Beschlüsse der Kommission und
diıe Voten der einzelnen Mitglieder mussen auch ZUr Kenntnis des Papstes gelangen.
Dıie Mitglieder der Kommuıissıon sind 1n deren Angelegenheiten nach den Regeln der
römischen Kurıe ZU Schweigen verpdflichtet.

Man siıeht leicht, daß das Prinzıp der Internationalität und das Prinzıp, das ein-
zelne Mitglied musse eın hervorragender Theologe se1n, nıcht leicht 1m Gleichgewicht
gehalten werden können. Da{iß dies schwieri1g 1St, dokumentiert sıch schon der
Zusammensetzung der jetzıgen Kommissıon. Viele werden den Holländer Schillebeeckx
als hervorragenden Theologen iın der Liste vermıssen und verwundert Namen lesen,
VO  e denen sS1e noch nıe gehört haben Daß keine römischen Theologen in dieser
Liste finden sind, entspringt gewiß nıcht einer besonderen römiıschen Bescheidenheit,
besagt allerdings auch nıchts den theologischen Rang nıcht weniger in Rom
lehrender Theologen. Es 1St ohl daraus erklären, dafß diese Theologen ohnehin
schon einen großen FEinfluß auf die Glaubenskongregation haben, weiıl s1e me1st als
Konsultoren oder Qualifikatoren Mitglieder der Glaubenskongregation sınd und dieses
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Institut theologischer Berater der Glaubenskongregation schon darum nıcht abgeschafflt
worden iSt, weıl für die wenıger wichtigen Geschäfte der Glaubenskongregation diese
Konsultoren ımmer noch notwendig bleiben und ıcht durch die Theologen der
Kommissıon ErS@LZt werden können.

Was die Zusammensetzung der Kommıissıon dem Aspekt einer gerechten
Repräsentanz möglichst aller theologischen Schulen un Richtungen in der katholi-
schen Kirche betrifft, 1sSt ohl ein Urteil über diese rage noch nıcht möglich. Sıcher
sınd sehr divergierende Richtungen vertretien.: Eın de Lubac und eın Congar wurden
noch ZUr eıt der Enzyklika „Humanı enerıs“ verdächtigt und gemaßregelt; neben
prononcıert konservativen Theologen sınd heute jedoch auch sS1e in dieser Kommissıion.
Allerdings MU: INa  - auch SaScNh, daß das Konzıil unterdessen stattgefunden hat und
diese Männer ohl auch alter geworden sınd.

Es wiırd alles davon abhängen, ob dieser Theologenkommission 1n der Praxıs ine
echte Chance eingeräumt wiırd. Man sollte VO  —3 vornherein die Aufgabe der Kommuissıon
nıcht in erster Linie darın sehen, dafß Mißgriffe der Glaubenskongregation 1n der eur-
teilung verdächtiger Theologen verhindert werden. So Ww1e die Glaubenskongregation
selbst, sollte sıch heute auch diese ıhr beigegebene Ommı1ssıon ıne posıtıve Aufgabe
als ihre primäre suchen. Diese posıtıve Aufgabe finden 1St heute nıcht leicht, zumal
sıch ın der einen Kirche und dem eınen Bekenntnis, das für alle gültig Jleibt,
ein Pluralismus VO  ; Theologien iıldet, der nıcht mehr rückgängig gemacht werden
kann. Dieser Pluralismus der Theologien oll WAar in der Kommiuissıon vertiretfen se1n;
aber dıe Kommıissıon als solche kann diıesen Pluralismus weder aktıv fördern, noch
ıhn in einer höheren theologischen Synthese übergreifen.

Vermutlich kann VO  w} daher die Aufgabe der Glaubenskongregation Uun! ıhrer Theo-
logenkommission NUur der Schutz und die Bewahrung des alten und immer gültigen
Bekenntnisses se1n, nıcht aber die Fortentwicklung des Bekenntnisses oder der Theo-
logie, weıl die Theologie als homogene nıcht mehr x1ibt un ıne Weiterentfaltung
des Bekenntnisses 1mM Stil der bisherigen Dogmenentwicklung nıcht mehr leicht möglıch
ISt, da NUur mittels ein und derselben Theologie denkbar 1St Dennoch braucht
die Aufgabe dieser römischen Instanzen nıcht negatıv gesehen werden. Die Bewah-
rung des alten Bekenntnisses als eınes lebendigen und lebensmächtigen in einer oftenen
Bezogenheit auf Geılst und Wıille unseTer eıt kann durchaus als posıtıve Aufgabe aut-
gefaßt werden.

Darüber hinaus kommen auch auf die Glaubenskongregation und ihre Theologen-
kommission vermutlich wichtige Einzelfragen Z WIie PE die rage der theologischen
Voraussetzungen für eın wirklich dem praktischen Leben gerecht werdendes Misch-
ehenrecht und für die Neukodifizierung des Kırchenrechts: Grundsatzfragen über Mög-
lıchkeit und Grenzen eıner nterkommunion zwischen den verschiedenen christlichen
Kırchen: theologische Probleme hinsiıchtlich der Kindertaufe: theologische Fragen im
Zusammenhang mi1it dem Problem einer „Demokratisierung der Kırche“: Klärung
moraltheologischer Fragen, die hier nıcht weıter spezifiziert werden mussen.
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Wıe INan sıeht, iSt in dieser Theologenkommissıon weniıgstens ungefähr ıne wichtige
Forderung der Erklärung VO' Dezember 1968 verwirklicht. Man ann hoffen, daß
auch die übrigen Forderungen, weni1gstens 1n ihrer Substanz, noch ertüllt werden.
Denn wenn die Verfahrensordnung tür die Glaubenskongregation verwirklicht wiırd,
dıe Paul VI schon 1mM Dezember 1965 1n Aussicht gestellt hat W 45 INnan doch
dart dann kann S1e ohl nıcht 1e] anders ausfallen, als die Erklärung VO Dezem-
ber etzten Jahres vorsieht. Dann WwWare eın Vertahren rechtlich testgelegt, das erlaubt
und bıs eiınem gewıssen rad erzwingt, da{ß das Jegitime Recht des Lehramts, 1ın
der Kirche die Unversehrtheit und Einheit des christlichen Glaubens schützen, der
ebenso legıtimen Freiheit der Theologie 1ın Forschung und Lehre nıcht schadet, die
für den Glauben der Kiırche ebenso notwendiıg 1St. Dies gilt eintach deshalb, weil eın

gearteter Schutz einer Wirklichkeit nıchts nutzt, wWenn diese Wirklichkeit nıcht
gleichzeitig lebendig erhalten bleibt.

Wıe die Erklärung der Theologen ausdrücklich Sagt, wiırd diese Freiheit nıcht als
eın privates Privilegium gefordert und verteidigt, sondern als ıne Voraussetzung klar-
gestellt, ohne dıe ein Theologe seine Aufgabe für den christlichen Glauben un: auch
für das Wohl der Welt nıcht eisten ann. Es 1St klar, daß auch der beste und sub-
tilste gesetzliche Ausgleich 7zwischen ZWEe1 verschiedenen legitimen Rechten nıe ganz
verhindern kann, daß in konkreten Fragen doch Konflikte entstehen. ber ine gute
Verfahrensnorm kann die Zahl solcher Fälle und die Bitterkeit, die mMi1t ihnen gegeben
1St, erheblich vermindern, und darum möchte ıch hofften, da{ß diese Erklärung in Rom
Gehör findet. Die Theologen, die S1e abgegeben haben, nıcht, daß ıhre Erklä-
rung VO  e’ Rom AauS ausdrücklich gebilligt wird, obwohl auch eın Zeichen jenes
brüderliıchen Geistes ware, den doch 1n der Kirche geben muß ber diese Theo-
logen hoften, da{ß s1ie möglıchst bald, WEeNN auch stillschweigend, in der Sache selbst
recht bekommen. Vor einıgen Jahren trat ıch ın Rom Ignazıo Silone. In eın Buch,
das ıch VO  3 ıhm bekam, hatte als Wıdmung hineingeschrieben: Unum in ul fide
et SpC lıbertas. Weil Freiheit nıcht Willkür un: Ego1smus, sondern Verantwortung
und Befreitheit selbstlosem Dienst meınt, ann INanl ohl MmMi1t diesem Motto Silones
schließen: In un fide et SPC; libertas Im eiınen Glauben und ın der einen Hoffnung:
Freiheit.


